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in jtwei gällen oerroenbet. Sleilettungen finb, gemäfj
erhaltener Slntwort, nur nod) im ©ebiete einer SBaffer*
oerforgung, oon früheren ^nfiaüationen her, oorhanben.
Sind) bort werben fte neuerbtngf nicht mehr aufgeführt.
®urdj baf fchweizerifdje Sebensmittefgefeh ift bie Ser»
roenbung oon Slei für ®rlnfwafferleitungen ohnehin oer»
boten.

Sefonbers intereffant roaren bie Antworten, bie bie

SBafferoerforgungen betreffenb bie (Erfahrungen mit ben
oerfdjtebenen Mohrmaterialten gegeben hüben.

3Jlit gufjeifernen Zuleitungen ftnb in ftabilem Sober,
überall gute (Erfahrungen gemadjt worden, weil ©uf)
bem Mofiangriff, fofern nicht aufserorbentlid) ungünfiige
Serhältniffe oorliegen, gut unb jahrelang roiberfteht.

©aloanifterte fdjmiebetferne Döhren halten nur gut
in trocfenem, nicht faurem Soben, ober in bittern, fettem
Sehnt, in bem der ÜBaffer» unb Suftjutritt faft auSge
fdjloffen ift, manchmal — aber nicht aufnahmflof —
in trocfenem Sief unb ©anb; bagegen werben aügemein
intenfwe Sorrofionen unb rafdje Zerftörungen ber gab
oanifierten, nicht gefdjüt)ten ©djmtebetfentöhren feftge»

ftellt, wo fie in gewiffen lehmigen Söben, in SJloorböben,
in ber Mähe oon ®üngerftätten, ober an ©teilen, wo
Slbwäffer, Sanalifationfwäffer unb bergleidjen in ben
Soben einficfern fönnen, oerlegt ftnb. gerner treten
Sorrofionen ber aaloanijierten Döhren auf in mergeligen
Söben, fanbigen Sehnten, immer in fdjlacfenhaltigen 2luf»
fd)üttungen, fowie in allen Sobenarten, bie — wenn
aud) uur fçhwach — fauer reagieren. Sind) torfhaltigef
©rbreich gibt meiftenf ju raf<J)en Sorroftonen ber gab
oanifierten Möhren! Seranlaffung. gn biefen Soden»

arten ift htaftdjtlidE) ber äußern $altbarfeit faum ein

Unterfchieb p machen pnfchen ber Çaltbarfeit ber ge-
wohnlichen fdjwarzen unb ber galoanifierten Döhren.
(Ef empfiehlt ftd) befhalb ganz allgemein, fofern nicht
poerläfftg günftige Serhältniffe oorliegen, bie galoanb
fterten Zulettungfrohre gegen baf Serroften oon aufjen

p frühen, gür ben ©djut) fommen tn grage: bie
Leerung, Slfplpltierung, am beften unter gleichseitiger
Umwicflung mit geteerter ober afphaltierter Zfute, baf
(Einlegen in Sabelfanäle unb Stoffüllen ber leiteten mit
trocfenem ©anb ober fßed), gute ©djutpnftriche, Umflei»
bung mit Zement ufw.

Über gute (Erfahrungen berieten jwet SSerfe, bie für
bie Zuleitungen afpljaltierte unb bejutete Stahlrohre oer=
wenden.

Stuf bie grage nach ber prozentualen Inpljl non
jährlich fdhab|aften Zuleitungen ergibt ftch, baf biefe im
Mlajtmum 4 % fämtlicher Zuleitungen, oft aber aud)
wefentlidj weniger, bif p oerfdjwinöenb fleinen 5ßro*

Zentfätjen betragen fann. 2 ®/o jährlich fchabhafte Zulei»
tungen bilben feine Seltenheit unb betreffen auffchliejj)»
lieh SBerfe, bie bif p einem gewiffen Zeitpunft unge=
fchüfte galoanifierte fchmiebeiferne Mohre oerwenbet ha
ben. Sei jenen SBafferoerforgungen, bie gufeiferne. ober
gut geflöhte fchmiebeiferne Mohre oerwenben, liegen bie

Meparaturphten beutlich niebriger. ©ine SBafferoerfor»

gung ift ber Slnftcht, baf ftch für bie in ihrem ©ebtet lie-
genben Sobenarten einzig Supfer alf bauerfaft erweife.

®af (Ergebntf biefer Umfrage fommt jum Slufbrucf
in ben oom Schweiz. Serein oon ©af» unb SBafferfadj*
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männern aufgefteUten „Seitfähen für bie ©rftel»
lung oon SBafferinftallationen".

Sort heißt ef unter anberem:
SMaterial ber Zuleitungen: gür bie Zuleitungen

fommen folgenbe Mohrleitungfmateriatien in grage:
a) ©owett fie im (Erbboben liegen: ©ufetfenrohre

(oon 40 mm Sichtweite aufwärtf), fchmiebeiferne feuer=
oerjinfte Mohre, geteerte unb bejutete nahtlofe ©tahlrohre;
unter befonberen Serhättniffen: Supferroljre, Sltominium»
röhre ;

b) foweit fte inf Innere ber ©ebäube p liegen fem»
men: geueroerjtnfte fchmiebeiferne Mohre.

©ä)uh ber Zeitungen: Sto Sorroftonen het=
oorrufenben Sobenarten werben gufetferne 3tofd)tof)tei»
tungen empfohlen.

©chmiebeifenrohre follen, ba bie Serjlnfung nur einen
befchränften äufjern ©dpi? gewahrt, burch ®eerung, Se»

jntung ober anbere geeignete Mlajpahmen gegen Sorro»
fton gefdjütst werben. Mur unter aufnahmfweife günfti»
gen Umftänben barf biefer ©chut) wegbleiben.

®ie grage über bie SBaht bef geeignetfien Mohrma--
terialf für §aupt» unb Zuteilungen, für ©af » unb 2Baf=
fernere, ift nach ooraufgegangenen Slufführungen
noch nicht erlebigt unb nicht einfach 5« beantworten.
Mod) oor 25 unb 20 Qaljren fdjenfte man biefer fehr
wichtigen ©ache — ef liegen nur tn ber ©djweiz für
oiele SÖMionen granfen Scitungen im Soben — wenig
Slufmerffamfeit. Sie nach unb nach un ben älteren Sei»

tungfne^en eingetretenen ©dfjäben lehrten, baff man nicht
allein ben ißreif berücffichiigen barf. Mur bte an otelen
Orten unternommene fpftematifdje Unterfud)ung, wie fte
in oorbilblidjer Sffieife burd) bie ©af» unb SBafferwerfe
ber ©tabt ©t. ©aßen burdhgeführt würben, famt Ser=
gleid^ung ber erhaltenen ©rgebniffe, wirb im Saufe ber
gahre pm gewünfdjten Ziel führen.

Pie Aufgaben der Cebrli«g$prHfung$Hommi$$ion
im sebwefxer. «ewerbeberbanfl im üabre 1920.

®er ©^weijerifche ©ewerbeoetbanb barf wohl un=
beftritten für ft^ baf Serbienfi in Slnfprudj nehmen,
feinerjeit auf bem ©ebiete ber Sehrlingfptüfungen alf
ißionier gewirft ju hüben. ®em ©chweijerifchen ©ewerbe»
oerbanb in ber Zufammenarbeit mit ben fantonalen
©ewerbeoerbänben ift ef in erfter Slnie p oerbanfen,
baff bie Sehrlingfprüfungen heute zur feften ©inrichtung
mit gefeijltcher ©runblage geworben ftnb, eine ©ittrich»
tung, bie auch ootu Sunb in erheblicher SBeife unter»
ftüht wirb. @f bütfte befannt fein, ba| heute nur nodh
bret Santone fein eigentliches Sehrlingfgefeh beft^en,
fonbern bie S^üfungen immer noch auf freiwilligem SBege
durchführen. ®ie jatfache ber gefetjlicheti Megelung bef
Sehrltngfwefenf unb ber Sehrlingfprüfungen fpt nun
aber gegenüber ben Zuftänben oor 15 unb 20 fahren
ganz anbere Serhältntffe gef^affen, Serljältniffe, benen
bie Sehrlingfprüfungffommiffion bef ©d)roeizerifd)ett @e=

wetbeoerbanbef nicht in genügenber SBeife Meinung ge»

tragen hat. ©o lange bie S^äfungen auf freiwilligem
Sßege burch bie fantonalen ©ewetbeoerbänbe bur^ge
führt werben mufften, war ef gegeben, bah k®* Schwei»

simcH
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in zwei Fällen verwendet. Bleileitungen sind, gemäß
erhaltener Antwort, nur noch im Gebiete einer Wasser-
Versorgung, von früheren Installationen her, vorhanden.
Auch dort werden sie neuerdings nicht mehr ausgeführt.
Durch das schweizerische Lebensmittelgesetz ist die Ver-
Wendung von Blei für Trinkwasserleitungen ohnehin ver-
boten.

Besonders interessant waren die Antworten, die die

Wasserversorgungen betreffend die Erfahrungen mit den
verschiedenen Rohrmaterialien gegeben haben.

Mit gußeisernen Zuleitungen find in stabilem Boden
überall gute Erfahrungen gemacht worden, weil Guß
dem Rostangriff, sofern nicht außerordentlich ungünstige
Verhältnisse vorliegen, gut und jahrelang widersteht.

Galvanisierte schmiedeiserne Röhren halten nur gut
in trockenem, nicht saurem Boden, oder in dichtem, fettem
Lehm, in dem der Wasser- und Luftzutritt fast ausge
schloffen ist, manchmal — aber nicht ausnahmslos —
in trockenem Kies und Sand; dagegen werden allgemein
intensive Korrosionen und rasche Zerstörungen der gab
vanisierten, nicht geschützten Schmiedeisenröhren sestge-

stellt, wo sie in gewissen lehmigen Böden, in Moorböden,
in der Nähe von Düngerstätten, oder an Stellen, wo
Abwässer, Kanalisationswässer und dergleichen in den
Boden einsickern können, verlegt sind. Ferner treten
Korrosionen der galvanisierten Röhren auf in mergeligen
Böden, sandigen Lehmen, immer in schlackenhaltigen Aus-
schüttungen, sowie in allen Bodenarten, die — wenn
auch nur schwach — sauer reagieren. Auch torfhaltiges
Erdreich gibt meistens zu raschen Korrostonen der gab
vanisierten RöhrenZ Veranlassung. In diesen Boden-
arten ist hinsichtlich der äußern Haltbarkeit kaum ein

Unterschied zu machen zwischen der Haltbarkeit der ge-
wöhnlichen schwarzen und der galvanisierten Röhren.
Es empfiehlt sich deshalb ganz allgemein, sofern nicht
zuverlässig günstige Verhältnisse vorliegen, die galoani-
sterten Zuleitungsrohre gegen das Verrosten von außen
zu schützen. Für den Schutz kommen in Frage: die

Teerung, Asphaltierung, am besten unter gleichzeitiger
Umwicklung mit geteerter oder asphaltierter Jute, das

Einlegen in Kabelkanäle und Aussüllen der letzteren mit
trockenem Sand oder Pech, gute Schutzanstriche, Umklei-
dung mit Zement usw.

über gute Erfahrungen berichten zwei Werke, die für
die Zuleitungen asphaltierte und bejutete Stahlrohre ver-
wenden.

Auf die Frage nach der prozentualen Anzahl von
jährlich schadhaften Zuleitungen ergibt sich, daß diese im
Maximum 4 «/<> sämtlicher Zuleitungen, oft aber auch

wesentlich weniger, bis zu verschwindend kleinen Pro-
zentsätzen betragen kann. 2 "/» jährlich schadhafte Zulei-
tungen bilden keine Seltenheit und betreffen ausschließ-
sich Werke, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt unge-
schützte galvanisierte schmiedeiserne Rohre verwendet ha
ben. Bei jenen Wasserversorgungen, die gußeiserne oder
gut geschützte schmiedeiserne Rohre verwenden, liegen die

Reparaturzahlen deutlich niedriger. Eine Wasserversor-

gung ist der Ansicht, daß sich für die in ihrem Gebiet lie-
genden Bodenarten einzig Kupfer als dauerhast erweise.

Das Ergebnis dieser Umfrage kommt zum Ausdruck
in den vom Schweiz. Verein von Gas- und Wafferfach-

LegrûnUeê 1888
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männern aufgestellten „Leitsätzen für die Erstel-
lung von Wasserinstallationen".

Dort heißt es unter anderem:
Material der Zuleitungen: Für die Zuleitungen

kommen folgende Rohrleitungsmaterialien in Frage:
a) Soweit sie im Erdboden liegen: Gußeisenrohre

(von 40 mm Lichtweite aufwärts), schmiedeiserne feuer-
verzinkte Rohre, geteerte und bejutete nahtlose Stahlrohre;
unter besonderen Verhältnissen: Kupferrohre, Aluminium-
röhre;

b) soweit sie ins innere der Gebäude zu liegen kom-
men: Feuerverzinkte schmiedeiserne Rohre.

Schutz der Zuleitungen: In Korrostonen her-
vorrufenden Bodenarten werden gußeiserne Anschlußlei-
tungen empfohlen.

Schmiedeisenrohre sollen, da die Verzinkung nur einen
beschränkten äußern Schutz gewährt, durch Teerung, Be-
jutung oder andere geeignete Maßnahmen gegen Korro-
sion geschützt werden. Nur unter ausnahmsweise günsti-
gen Umständen darf dieser Schutz wegbleiben.

Die Frage über die Wahl des geeignetsten Rohrma-
terials für Haupt- und Zuleitungen, für Gas- und Was-
sernetze, ist nach den vorausgegangenen Ausführungen
noch nicht erledigt und nicht einfach zu beantworten.
Noch vor 25 und 20 Jahren schenkte man dieser sehr
wichtigen Sache — es liegen nur in der Schweiz für
viele Millionen Franken Leitungen im Boden — wenig
Aufmerksamkeit. Die nach und nach an den älteren Lei-
tungsnetzen eingetretenen Schäden lehrten, daß man nicht
allein den Preis berücksichtigen darf. Nur die an vielen
Orten unternommene systematische Untersuchung, wie sie
in vorbildlicher Weise durch die Gas- und Wasserwerke
der Stadt St. Gallen durchgeführt wurden, samt Ver-
gleichung der erhaltenen Ergebnisse, wird im Laufe der
Jahre zum gewünschten Ziel führen.

Die Aufgaben âer Lebrllugsprufuugtliommittisn
îm MmMl. «werbevelbanâ im labre mv.

Der Schweizerische Gewerbeverband darf wohl un-
bestritten für sich das Verdienst in Anspruch nehmen,
seinerzeit auf dem Gebiete der Lehrlingsprüfungen als
Pionier gewirkt zu haben. Dem Schweizerischen Gewerbe-
verband in der Zusammenarbeit mit den kantonalen
Gewerbeverbänden ist es in erster Linie zu verdanken,
daß die Lehrlingsprüfungen heute zur festen Einrichtung
mit gesetzlicher Grundlage geworden sind, eine Einrich-
tung, die auch vom Bund in erheblicher Weise unter-
stützt wird. Es dürste bekannt sein, daß heute nur noch
drei Kantone kein eigentliches Lehrlingsgesetz besitzen,
sondern die Prüfungen immer noch auf freiwilligem Wege
durchführen. Die Tatsache der gesetzlichen Regelung des
Lehrlingswesens und der Lehrlingsprüfungen hat nun
aber gegenüber den Zuständen vor 15 und 20 Jahren
ganz andere Verhältnisse geschaffen, Verhältnisse, denen
die Lehrlingsprüfungskommiffion des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes nicht in genügender Weise Rechnung ge-
tragen hat. So lange die Prüfungen auf freiwilligem
Wege durch die kantonalen Gewerbeverbände dmchge-
führt werden mußten, war es gegeben, daß der Schwei-
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gerifd^e ©emerbeoetbanb augfßtießliß mit ben fanto»
nalen ©emerbeoerbänben oetfeßren fonnte. Solange feine
Seßrlingggefetie beftanben, mar a«ß bie gefîfetjung ber
Sefjrjeit unb bie ©tnrißtung ber Prüfungen in bag
aEeinige ©cmeffen ber fantonalen ©eroetbeoerbänbe ge»

legt. ÉE bieg änberte naturgemäß in bem ERoment, als
bie Kantone ißre Seßtlingggefeße einführten unb au§=
bauten. ®te fantonalen ©eroerbeoerbänbe mußten fiß in
ißrer Elrbeit an bie gefeßlißen Befiimtnungen anlehnen
unb naturgemäß auß mit ben fantonalen ElmtgfteEen
für bag Seßrltnggmefen fjüßlimg unb 3ufammenarbeit
fußen, 3n mannen Kantonen ift ja bas Seßrltnggmefen
überhaupt ooflftänbig oerfiaatlißt morben.

Eteben biefer, butß bie Setjrlingggefeße gefßaffenen
Anbetung haben fiß auch bie ©ßmeizerifßen Berufgoer»
bänbe in ben legten fahren bem Selrltnggmefen in er»

ßößtem ERaße gemibmet. SBäßrenb früher nur einzelne
roenige Betbänbe bag Seßrlinggmefen geregelt Ratten,
finb heute faft alle fßmeizertfßen Berufenerbänbe biefer
grage nähergetreten, dine Eieibe non Betbänben hüben
eigene fReguiatioe unb eigene Seßroerträge gefßaffen.
Selber hat bie Seßrlinggprüfunggfommiffion beg ©ßmei»
Zetifßen ©emerbeoetbaubeg biefer ©ntmicflung feine S9e-

aßtung gefßenft, fo baß jeber BerufSoerbanb ooBftänbig
nach eigenem ©rmeffen unb ©utfinfcen oorgegangen iß.
®le mangelhafte gühlungnaßme unter ben einzelnen Be»

rufêoerbânben hat naturgemäß zur golge, baß auch bei
ben befien Slbjtcßten ^œiî4en ben Irbeiien ber einzelnen
Berufgoerbänbe große Unterfßiebe entßeßen. ©§ iß
felbftoerfiänbtiß, baß bie einzelnen Berufe auf ihre ©igen»
leiten unb befonberen Berßälmiffe SHädfftc^t nehmen m äffen
unb eS ift burßaug ju begrüßen, menn bie Berufgoer»
bänbe Seßroerträge unb Eiegulatioe aufßeKen, bie ihren
eigenen Berufgoerßälmiffen entfpreßen. @g ift auch au§

ganz allgemeinen ©rtoägungen |erau§ ju begrüßen, menn
bie Slftenffücfe, bie ben jungen STcann in" einen Beruf
einführen, überall baS BerufReißen tragen unb fo ben»

felben non Einfang baran erinnern, baß er SRi gtleb eineg
Berufes gerootben iß. 3ötr haben afie SRcttel zu unter»
ftüßen, bie bap bleuen, Beruf8eßre unb Berufgftolz p
heben. SStr möchten beë^aïb alg grcmbfäßltß richtig an»
erfennen, baß bie Berufgoerbänbe für ißre Seßrlinge eigene
93erufë=St^roettrâçge unb fftègulatioe [ßaffen unb treten
auch Kaffir ein, baß biefe Verträge unb Etegulatioe oon
ben Kantonen auf ©runb ihrer ©efeße für ben betref»
fenben Kanton oerbinbliß erflärt roetöen. So iß eg bem
©ßmeizerifßen £>anbctSgärtner»Verbanb gelungen, in allen
beutfchfprechenben Kantonen feinen einheitlichen Sehroer»
trag pr Elnetfennung p bringen.

®te Elnetfennung ber fßmeizerifßen Berufgfeßroer»
träge tn größerer Einzahl flößt nun aber innerhalb ber
Kantone fofort auf er|ebtiße ©ßrolerigfeitcn, menu biefe
Berufgleßroerträge ßatf oon einanber abmeißen, unb

par auch bort, mo nißt Berufgelgenßettesr ßtep zwingen.
®te meißen fantonalen Seßtlingggefeße feßen eine über»
Prüfung' ber Seßroerträge hurß eine SlmtgfteEe oor.
Siefe' Überprüfung mirb unfereg EBffferg in fleineren
Kantonen bureß bie fantonale SlmtgfteEe beforgt, roaßrenb
größere Kantone auch bie Berafgberatungêffeflen pr
ERttarbeit herangezogen ßaben. ®a im Kanton @t, ©aEen
fämtltße Berufgleßroertröge auch burß unfere fpänbe
gehen, finb mir in ber Sage, biefe ©ßroierigfetten felbß

p beurteilen. ®tefe liegen tn ber £>auptfaße feßon in
ber ganz oerfßlebenattigen bruclteßmfßen Einlage ber
Vetiräge unb bann auch in ber oerfßtebenartigen SRei»

ßenfolge ber einzelnen Bcftimmungen. @8 finb zubem
einzelne Verträge ganz unüberftcßtlich zufammengefMt,
fo boß eine Überprüfung ber Befiimtnungen manchmal
nicht gonz tefßt iß. Slehmen mir einmcl an, baß im
Saufe ber Qeit fämtlicße Berufgoerbänbe bazu übergehen

mürben, eigene Seßroerträge zu fraßen, fo befämen mir
60—70 oerfßtebene Bertraggformulare unb müßten nießt

nur bie fantonalen Imtgßeüen, fonbern aueß bie oielen
ßunbert SerufgberatunggßeEen fteß in bie SSerfcßteben»

ßeiten ber einzelnen SSertraggformulare einarbeiten, eine

Aufgabe, bie man ben ^Berufsberatern, bie meifteng im
Eiebenamt ißre Slufgabe beforgen, nießt oßne meiterg zu»

muten fann. @8 ließe fuß unfereg ©raeßteng ßier ein

SluSmeg ßnben, inbem bie Seßrlinggprüfunggfommiffion
be§ ©eßmeizerifeßen ©emerbeoerbanbeg ein einheitliches
Sertraggfcßema augarbeiten mürbe, bag alg ©eßema für
bie Serufgoerbänbe oerbinbltcß märe. ®te 93erufgoer«
bänbe al§ foleße fönnten bann für bie Seßroetträge ißreS
ISerufes ben Etamen ißreS SSerbanbeg unb ißt S8erufg<

Zeidßen aufbruefen laffen unb überaE bort, mo eg ftß
alg notmenbig erroeiß, bie befonberen Seßimmungen ißreg
Serufel beifügen, ©elbßoerßänblicß fönnten biefe @r=

gänzungen gebrudft metben unb mürben biefe 93erufg<
ießroerträge bann für bie ganze ©eßmeiz zur Elnmenbung
fommen. @8 mürbe aber mit ber 33etmenbung beg ein»

ßeitltcßen ©eßemag nießt nur bruefteeßnifeß eine ©inßeit»
licßfeit erzielt, fonbern eë mürben bie oetfeßiebenen Se»

ßinimungen über Seßr» unb Probezeit, ^Sßidßten beg Seßr»

meißetg unb Seßrtingg, SBoßnung unb Unterhalt, Se|r=

gelb, Soßnoergütung, Slrbeitgzeit, Unfaü» unb Kranfen»
oerßeßerung, aBerfjeugbefchaffing, Sßerfäumniffe, Seßr»

linggprüfung, Sßertraggaußöfung ufm. in aEen Seßroer»
trägen an ber gleichen ©teEe zu finben fein, mag bie

Überprüfung mefentlicß erleichtern mürbe. SBenn mir
bebenfen, baß mir im Kanton ©t. ©aEen girfa 60 99e=

rufgberatunggßeflen beftßen, bie im ^ußre z«fu 1200
Seßroerträge prüfen müffen unb menn mir biefe 3ußl
auf bie ganze ©cßroeiz übertragen, fo bürfen mir biefer

Vereinfachung ißren Sßert ftcßerlicß nißt abfpreßen. ©g
mürbe unfereg ©raeßteng beg|alb eine erße Slufgabe ber

Seßrlisggprüfunggfommiffion fein, mit ben Verufgoerbän»
ben bie Schaffung eineg folcßen ©eßemag in bie SBege zu
leiten, eine Söfung, mit ber offenbar bie fantonalen Émtg»

fteEen oßne mettereg einoetßanben mären.
Eteben ber Vereinheitlichung ber Seßroerträge unb

ber Etegulaüoe foEten bie fßroeizerifßen Verufgoerbänbe
auß ber Eluébtlbung unb Einleitung ber ©jperten oer»

meßrte Slufmerffamfeit fßenfen. Seiber fommt eS heute

noß oor, baß im gleißen Verufe in ben oerfßiebenen
Kantonen auß ganz oerfßteben geprüft mirb. Eßäßrenb
Z 33- im ©ßreinerberüf ber eine Kanton mit 2—3 Sagen
Prüfung augfommt, beanfprußt ein anberer Kanton feßg
Sage für bie Prüfung eineg ©ßreinerleßrlingg. ®g liegt
auf ber fpanb, baß bie Elnforberungen, bie tn einer

Prüfung oon zmei Sagen geßeÜt roerben, nißt bie gleißen
finb, mie biejenigen, bie in einer fßrüfung oon feßg Sagen
oerlangt merben. Eluß bag 3«tgnig jiaiürftß nißt
bie gleiße 33ebeutung. derartige Unterfßtebe befteßen
auß in anbern ^Berufen. §ter märe eg eine oorneßme
3lufgc.be ber fßmeizerifßen Vetufgoetbänbe, burß be»

fonbere ©jpertenoerfammlungen etne gemiffe Veretißeit»
iißung herbeizuführen. ®iefe ©jpertenoerfammlungen
fönnten feßr roo|l mit ben orber,tttßen Quh^^oerfamm»
lungen ber fßmeizerifßen 33erufgoerbänbe oerbunben
werben, inbem man bie ©jperten zu einer ©ißung auf
ben Vortag ber eigentlißen VerbanbSoerfammlung ein»

berufen mürbe. ®ie 33emfgoerbänbe ßätten fiß oorerft
über bie Söauer bet ißtüfung ißreg 33erufeg auSzufpreßen
unb über bte Einforderungen, bie man an einen Seßtling
fteEen batf. ©ie ßätten auß bie Etugmaßl aflfäEiger
fßmfunggftücJe zu beftimmen. Qn zweiter Sinie mären
bann an $anb aufgeführter fßrüfunggarbeiten bie

perten über bie Eîotenerteilung zu inftruteren, bamit nißt
nur bie Elnforberungen an ben Seßrling, fonbern auß
bte Beurteilung eine etnheitlißere mürbe. Befonbere Eluf»
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zerische Gewerbeverband ausschließlich mit den kanto-
nalen Gewerbeoerbänden verkehren konnte. Solange keine

Lehrlingsgesetze bestanden, war auch die Festsetzung der
Lehrzeit und die Einrichtung der Prüfungen in das
alleinige Ermessen der kantonalen Gewerbeoerbände ge-
legt. All dies änderte naturgemäß in dem Moment, als
die Kantone ihre Lehrlingsgesetze einführten und aus-
bauten. Die kantonalen Gewerbeverbände mußten sich in
ihrer Arbeit an die gesetzlichen Bestimmungen anlehnen
und naturgemäß auch mit den kantonalen Amtsstellen
für das Lehrlingswesen Fühlung und Zusammenarbeit
suchen. In manchen Kantonen ist ja das Lehrlingswesen
überhaupt vollständig verstaatlicht worden.

Neben dieser, durch die Lehrlingsgesetze geschaffenen
Änderung haben sich auch die Schweizerischen Berufsver-
bände in den letzten Jahren dem Lehrlingswesen in er-
höhtem Maße gewidmet. Während früher nur einzelne
wenige Verbände das Lehrlingswesen geregelt hatten,
sind heute fast alle schweizerischen Berufsverbände dieser

Frage nähergetreten. Eine Reihe von Verbänden haben
eigene Regulative und eigene Lehrverträge geschaffen.
Leider hat die Lehrlingsprüfungskommission des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes dieser Entwicklung keine Be-
achtung geschenkt, so daß jeder Berufsverband vollständig
nach eigenem Ermessen und Gutfinden vorgegangen ist.
Die mangelhafte Fühlungnahme unter den einzelnen Be-
rufsverbänden hat naturgemäß zur Folge, daß auch bei
den besten Absichten zwischen den Arbeiten der einzelnen
Berufsverbände große Unterschiede entstehen. Es ist
selbstverständlich, daß die einzelnen Berufe auf ihre Eigen-
heilen und besonderen Verhältnisse Rücksicht nehmen müssen
und es ist durchaus zu begrüßen, wenn die Berufsver-
bände Lehrverträge und Regulative aufstellen, die ihren
eigenen Berufsverhält nisten entsprechen. Es ist auch aus
ganz allgemeinen Erwägungen heraus zu begrüßen, wenn
die Aktenstücke, die den jungen Mann in" einen Beruf
einführen, überall das Berusszeichen trogen und so den-
selben von Anfang daran erinnern, daß er Mi glied eines
Berufes geworden ist. Wir haben alle Mittel zu unter-
stützen, die dazu dienen, Berufsehre und Berufsstolz zu
heben. Wir möchten deshalb als grundsätzlich richtig an-
erkennen, daß die Berufs verbände für ihre Lehrlinge eigene
Berufs-Lehrvertrüge und Regulative schaffen und treten
auch dafür ein, daß diese Verträge und Regulative von
den Kantonen auf Grund ihrer Gesetze für den betreff
senden Kanton verbindlich erklärt werden. So ist es dem
Schweizerischen Handelsgärtner-Vsrband gelungen, in allen
deutschsprechenden Kantonen seinen einheitlichen Lehroer-
trag zur Anerkennung zu bringen.

Die Anerkennung der schweizerischen Berufslehrver-
träge in größerer Anzahl stößt nun aber innerhalb der
Kantone sofort auf erhebliche Schwierigkeiten, wenn diese

Berufslehroerträge stark von einander abweichen, und
zwar auch dort, wo nicht Berusseigenheiten hiezu zwingen.
Die meisten kantonalen Lehrlingsgesttze sehen eine über-
Prüfung'der Lehrverträge durch eine Amtsftelle vor.
Diese' Überprüfung wird unseres Wissens in kleineren
Kantonen durch die kantonale Amtsstelle besorgt, während
größere Kantone auch die Berufsberatungsstellen zur
Mir arbeit herangezogen haben. Da im Kanton St. Gallen
sämtliche Berufslehrverträge auch durch unsere Hände
gehen, sind wir in der Lage, diese Schwierigkeiten selbst

zu beurteilen. Diese liegen in der Hauptsache schon in
der ganz verschiedenartigen drucktechnischen Anlage der
Verträge und dann auch in der verschiedenartigen Rei-
henfolge der einzelnen Bkstimmungen. Es sind zudem
einzelne Verträge ganz unübersichtlich zusammengestellt,
so daß eine Überprüfung der Bestimmungen manchmal
nicht ganz leicht ist. Nehmen wir einmal an, daß im
Laufe der Zeit sämtliche Berufsverbände dazu übergehen

würden, eigene Lehrverträge zu schaffen, so bekämen wir
60—70 verschiedene Vertragsformulare und müßten nicht
nur die kantonalen Amtsstellen, sondern auch die vielen
hundert Berufsberatungsstellen sich in die Verschieden-
heiten der einzelnen Vertragsformulare einarbeiten, eine

Aufgabe, die man den Berufsberatern, die meistens im
Nebenamt ihre Aufgabe besorgen, nicht ohne weiters zu-
muten kann. Es ließe sich unseres Trachtens hier ein

Ausweg finden, indem die Lehrlingsprüfungskommisfion
des Schweizerifchen Gewerbeverbandes ein einheitliches
Vertragsschema ausarbeiten würde, das als Schema für
die Berufsverbände verbindlich wäre. Die Berufsver-
bände als solche könnten dann für die Lehrverträge ihres
Berufes den Namen ihres Verbandes und ihr Berufs-
zeichen aufdrucksn lassen und überall dort, wo es sich

als notwendig erweist, die besonderen Bestimmungen ihres
Berufes beifügen. Selbstverständlich könnten diese Er-
gänzungen gedruckt werden und würden diese Berufs-
lehrverträge dann für die ganze Schweiz zur Anwendung
kommen. Es würde aber mit der Verwendung des ein-

heitlichen Schemas nicht nur drucktechnisch eine Einheit-
lichkeit erzielt, fondern es würden die verschiedenen Be-
ftimmungen über Lehr- und Probezeit, Pflichten des Lehr-
meisters und Lehrlings, Wohnung und Unterhalt, Lehr-
geld, Lohnvergütung, Arbeitszeit, Unfall- und Kranken-
Versicherung, Werkzeugbeschaffung, Versäumnisse. Lehr-
lingsprü'ung, Vertragsauflösung usw. in allen Lehrver-
trägen an der gleichen Stelle zu finden sein, was die

Überprüfung wesentlich erleichtern würde. Wenn wir
bedenken, daß wir im Kanton St. Gallen zirka 60 Be-
rufsberatungsftellen besitzen, die im Jahre zirka 1200
Lehrverträge prüfen müssen und wenn wir diese Zahl
auf die ganze Schweiz übertragen, so dürfen wir dieser

Vereinfachung ihren Wert sicherlich nicht absprechen. Es
würde unseres Trachtens deshalb eine erste Aufgabe der

Lehrlingsprüfungskommisfion fein, mit den Berufsverbän-
den die Schaffung eines folchen Schemas in die Wege zu
leiten, eine Lösung, mit der offenbar die kantonalen Amts-
stellen ohne weiteres einverstanden wären.

Neben der Vereinheitlichung der Lehrverträge und
der Regulative sollten die schweizerischen Berufsverbände
auch der Ausbildung und Anleitung der Experten ver-
mehrte Aufmerksamkeit schenken. Leider kommt es heute
noch vor, daß im gleichen Berufe in den verschiedenen
Kantonen auch ganz verschieden geprüft wird. Während
z B. im Schreinerberüf der eine Kanton mit 2—3 Tagen
Prüfung auskommt, beansprucht ein anderer Kanton sechs

Tage für die Prüfung eines Schreinerlehrlings. Es liegt
auf der Hand, daß die Anforderungen, die in einer

Prüfung von zwei Tagen gestellt werden, nicht die gleichen
sind, wie diejenigen, die in einer Prüfung von sechs Tagen
verlangt werden. Auch das Zeugnis hat natürlich nicht
die gleiche Bedeutung. Derartige Unterschiede bestehen
auch in andern Berufen. Hier wäre es eine vornehme
Ausgabe der schweizerischen Berufsoerbände, durch be-

sondere Expertenverfammlungen eine gewisse VerMheit-
lichung herbeizuführen. Diese Expertenverfammlungen
könnten sehr wohl mit den ordentlichen Jahresversamm-
lungen der schweizerischen Berufsoerbände verbunden
werden, indem man die Experten zu einer Sitzung auf
den Vortag der eigentlichen Verbandsversammlung ein-

berufen würde. Die Berufsverbände hätten sich vorerst
über die Dauer der Prüfung ihres Berufes auszusprechen
und über die Anforderungen, die man an einen Lehrling
stellen darf. Sie hätten auch die Auswahl allfälliger
Prüfungsstücke zu bestimmen. In zweiter Linie wären
dann an Hand ausgeführter Prüfungsarbeiten die Ex-

perten über die Notenerteilung zu instruieren, damit nicht

nur die Anforderungen an den Lehrling, fondern auch

die Beurteilung eine einheitlichere würde. Besondere Auf-
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merffamfett märe be* grage bet SBerufëfetmtttiffe ju
fdjenfen, für roeldßen 3®e<* ber fßtüfung rooßl befonbere
Unterlagen forooßl für ben gachejcperten rote für ben

Settling sur Anroenbung Eommen foüten. Der ©chroetse«
jerifc^e ©chretnermeifteroerbanb hat burcß |>errn [R. SOnt,
gachleßrer tn ©t. ©aßen, bereits etn oortreßlicßes Vücß»
lein übet SRaterialfunbe ausarbeiten laffen, bas gerabe
für bte VerufSfenntntffe im ©cßteinetberuf gute Dienße
ieiften roirb. Ähnliche Sebrmittel hefteten in anbern Ve«

rufen ober fönnen gefdßaßen metben. ©s müßte nur jeber
Vetbanb fein befonbereS Sehrmittel jur einheitlichen Sin--

roenbung bringen. Auf biefe SBetfe mürben für bie ein«

jeinen Vetufe genügende unb einheitliche ©ranblagen für
bte Durchführung ber SeßrlingSprüfung entfielen. DiefeS
aJlateriat mare an bie SeßrlingSprüfungSfornmiffion beS

©cßroeisetifchen ©eroerbeoetbanbeS gu leiten, Me ißrer«
fettS bann tn Verbtnbung mit ben AmtSßeüen für baS

SeßrlingSroefen ber Kantone treten mürbe. ©S foßte alfo
grunbfätßicß ber Verlebt ber VerufSoetbänbe beS ©chroet«
Serifdjen ©eroerbeoerbanbeS an bie SehtlingSpjüfungS«
fommiffion btefeS VerbanbeS geben unb biefe Kommiffion
als folcße mürbe ben SBetïehr mit ben AmtSßeßen ber
Kantone beforgen. SBir betärnen mit biefer ©efcßäftS«
regelung eine roefentlicße Vereinheiiltchung ber Arbeit
unb eine Vermeibung oon oteierlet Doppelfpurigfeiten
unb SRißoerßänbntffen. Vebingung mate atlerbingS, baß
bie fcßroeisetifcße SehrltngSprüfunpSfommiffion ftch biefer
Arbeit annimmt unb fte oßne Versug beforgt, mobei
otefleidji auch eine etroaS anbete gufammenfe^ung ber
SebrtingSprfifungSfommiffion oorgenommen metben fällte.

AIS meitere Aufgabe fönten bann unfereS ffira«f)ienS
regelmäßige Son fereilten mit ben Beamten ber lantonalen
AmtSßeßen für baS ßeßrlingSmefen in Vetcacßt. 2)er
©chroeisetifcße ©eroetbeoerbanb als Vermittler ber eib«

genöffifdßen ©uboenlion ßat ein gntereffe baran, über
Me Arbeiten ber Kantone orientiert su metben. Derartige
Konferensen mürben bei richtiger Seitung gegenfeitig Auf«
Härung unb Veleßtung fcßaffen unb für bie einheitliche
Durchführung ber [Prüfungen meßr praftifcße ©rfolge
Seitigen als bie längften fRegutatioe. 31.1s ©egenßanb ber
Vefprecßungen läuten hier oor allem bte Votenerteilung
unb bie ©rteilung aflfäfliger lantonaler Diplome tn grage.
Diefe Konfetensen böten auch bte befte ©elegenßett, bie

airbetten ber VerufSoetbänbe su befprecßen unb bie Sfßtü«

fungSprogramme ber VerufSoetbänbe tn ben Kantonen
Sur ©inführung ju bringen. @S Itcße ftch feh* moht
benfen, baß ber Vertreter etneS VerufSoerbanbeS über
bie [Prüfungen referieren mürbe, mobei bann aus [Rebe

unb ©egenrebe ftch mohl baS unb SRöglicße

berauSfcßälen roüebe.
SBir belämen mit biefer [Regelung bie richtige gufam«

menarbeit gtotfdhen SehrltngSptüfungSfommiffion, fanto«
naler ÄmtSßeüe unb VerufSoetbanb. ©in größerer Steil

ber im eibgenöffifcßen ©ejeßeSentrourf über bie VetufS«
btlbußg ,enthaltenen gortfcßriite mürbe fid) auf biefe

SEBeife bereits oerroitllichen laffen unb märe bamit bem

etbgenöffifdben ©efeß eine roertooße Vorarbeit geleifiet.
SBir hoffen, baß unfere Anregungen juftänbigen Dites

Veachtung ßnben unb, fomeit bieS möglich iß, auch ber

Vetroitflicßung entgegengeführt metben.
©t. ©aßen, im Qanuar 1926.

Die ©efcßäftSßeUe ber lantonalen ©emerbeoerbänbe
@t. @aßen=Appenseß.

nier lie »fferterfirgxngstfgui in leilen
entnehmen mir ber „3üricbfee=3t9-" folgenbe [Mitteilungen:

©emeinbepräßbent Dberßlt. ©. ©ubetmann tonnte
eine ßattlicße interlommunale, namentlich oon Veßörbe«

mitgliebern gut befühle Verfammlung begrüßen. @r
mieS tn feinem ©töffnungSroort auf ben bemerlenSmerten
©timmungSuntfdjroung hin, ber ßdh hinßcßtliih berSBaf»
ferbefcßaßung tn ber öffentlichfett beutlicß funbgegeben
habe nadß ber [Richtung, baß roenigßenS bie abfolut ab«

lehnenben Urteile gegenüber bem ©eemaffer tm Ver«
fchminben beatiffen finb unb man ber fa^iid|en Veleh=

rung sugänglicß gemorben iß. Diefe leßtere oerttefte tn
auSgesetchneter ffletfe ber fReferent, Direftor ?ßeter
oom SBaffermetf ber ©tabt 3'irid), ber in einem fou«
oer anen Vortrag unb mit ooßfommener Dbjeftioität bie

gcage ber SBafferbefchaßung für bie obern ©emeinben
beS rechten ©eeuferS erörterte unb babei su ©cißüffen
Earn, bte mohl jebem 3»hörer als bie ©egebenen erfcßtenen.
©te gehen bahin:

Vadj Unterfuchung aßer URoglidjEetten ber ®äffer«

befdjaßung unb genauer Abmäaung aßer rechnerifcfjer
gaftoren rcfultiert für Ueiifon=3Reiien, baß Drtnfmaffer
auS bem See tn einmanbfreier SBeife unb sum btßigßen
ißreiS befdhößt metben farm. SWan muß nur oerßehen,
baS auS bem SSBaffer su machen, maS eS mirflich geben
fann unb bann auch §unb basu bieten, baß ber @ee

nicßt umiötig oerunreinigt roirb. Die ©emeinben foflen
Sroecfmäßige Kanalifationen profeftteren unb bie Abmaffer
flären, bie tn ben ©ee ßießen. ©chatten mir biefeS Quroel
gefunb, fo bient eS uns auch ulS unerfdhöpßicheS iRefer«
ooir für Drlnfmaffer!

Der [Referent fennsefdhnete bie VerforgungSoerhält«
ntffe ber ©emeinben oon 3üti«h MS Usnadh, ermähnte
bie noch oorhanbenen Quellengebiete (©äntis, Stnth,
VättiS), mobei er im etnsetnen s^tgte, baß bie rechtlichen
©chroierigfetten be§ ©rroexbeS unb bte 3ulei'ungSfoßen
berartige finb, baß oon metterm Queßroaffer ©croerb ab«

ßraßtert metben muß. DaS gleiche gilt oon ber gruf«
iifstmrag ber bebeutenben ®r unb m äff er« Vorfommen
bei 9lâfelS=3iegetbmc!e, im obern Dhurtal unb im ©latt»
tal. Die guten ©eiten einer Anlage im SBetrifer gelb
(bei Ußer) finb burcßauS ansuerfennen, aber ©nifernung
unb ftöhenbißereus bebingen große Ausgaben, abgefeßen
baoon, baß mit ben tntereffierten ©emeinben Ußer, £>eg«

nau, 3oßifo« u. a. m. erß große rechtliche AuSetnanber«
ßßungen absuro ddn mären.

Der ©ee hat ben Vorteil ber Väße unb ber Uner»
fcßöpß djfeit; burdß ben ©auerßoß unb fein natürliches
Seben iglora, gauna) reinigt er fid) fortroährenb felbft,
beSgleicßen burdh bie ßänbige Vemegung beS SBafferS.
3BaS an Unreinem bleibt, roirb entfernt burdj ben gilter,
Dsonbehanblung (©auetßoff) ober, maS baS elnfadßße
iß unb ßdh immer meßt buteßfeßt, leicßte ©ßlorierung.
3a amerifanifdj ?n ©täoten iß biefe SRet ß obe feßr oer«
breitet unb man ßat mit ißt bie ©rfaßrung gemacht, baß
ße beßeßenbe DpphuS«@pibemten faß augenblidfltcß sum
©iißßanb braeßte,

SGBie foßen ÜReilen unb Uetifon ißreh 3Reßrmaffer«
bebarf beefen? Der [Referent hatte bie Aufgabe, für SReilen
ein Quantum oon 1000 m" im Dag oorsufeßen, für
Uetifon 500 ml 9Bürben bie ©emeinben ein gemein«
fames ©eemaffer «fßumproerf erßeßen, ßätte man eS in
Doflifon oorsufeßen, 300 m oom Ufer, mit ©cßneflßlter»
anlage nach amerifanifchem DgpuS. gür beibe ©emeinben
mären aber befonbere Vumpeugruppen su errichten. DaS
gemeinfame fßrojeft märe moßl ausführbar, böte aber
feine befonbern mirtfchaftli^en Vorteile. Der Kubifmeter
SBaffer (1000 S ter) fäme auf 177« [Rappen, menn
SReilen aßetn baut, auf 17 [Rappen, menn Uetifon aßetn
baut (Vumpßeße gegen bie SiRänneborfer ©rense ßtn) auf
16,8 [Rappen.

gür SReilen iß eine Vu®Panlage im frorn gegeben;
man erreicht 30 m ©eettefe mit 300 m [Rohrlänge bis
ins SBerf, oon roo auS baS gereinigte SBaffer in bte

Nr. 60 Msstr» fchweiz. Hmldw -ZeitîMg („Meißerblatt^ 683

merksamkeit wäre der Frage der Berufskenntnisse zu
schenken, für welchen Zweck der Prüfung wohl besondere
Unterlagen sowohl für den Fachexperten wie für den

Lehrling zur Anwendung kommen sollten. Der Schweiz«-
zerische Schretnermeisterverband hat durch Herrn R, Böni,
Fachlehrer in St. Gallen, bereits ein vortreffliches Brich-
lein über Materialkunde ausarbeiten lassen, das gerade
für die Berufskenntniffe im Schreinerberuf gute Dienste
leisten wird. Ähnliche Lehrmittel bestehen in andern Be-
rufen oder können geschaffen werden. Es müßte nur jeder
Verband sein besonderes Lehrmittel zur einheitlichen An-
Wendung bringen. Auf diese Weise würden für die ein-
zelnen Berufe genügende und einheitliche Grundlagen für
die Durchführung der Lehrlingsprüfung entstehen. Dieses
Material wäre an die Lehrlingsprüfungskommisfion des

Schweizerischen Gewerbeverbandes zu leiten, die ihrer-
seits dann in Verbindung mit den Amtsstellen für das
Lehrlingswesen der Kantone treten würde. Es sollte also
grundsätzlich der Verkehr der Berufsoerbände des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes an die Lehrlingspiüfungs-
kommission dieses Verbandes gehen und diese Kommission
als solche würde den Verkehr mit den Amtsstellen der
Kantone besorgen. Wir bekämen mit dieser Geschäfts-
regelung eine wesentliche Vereinheillichung der Arbeit
und eine Vermeidung von vielerlei Doppelspurigkeiten
und Mißverständnissen. Bedingung wäre allerdings, daß
die schweizerische Lehrlingsprüfungskommisfion sich dieser
Arbeit annimmt und sie ohne Verzug besorgt, wobei
vielleicht auch eine etwas andere Zusammensetzung der
Lehrlingsprüfungskommisfion vorgenommen werden sollte.

Als weitere Aufgabe kämen dann unseres Trachtens
regelmäßige Konferenzen mit den Beamten der kantonalen
Amtsftellen für das Lehrlingswesen in Betracht. Der
Schweizerische Gewerbeverband als Vermittler der eid-
genössischen Subvention hat ein Interesse daran, über
Sie Arbeiten der Kantone orientiert zu werden. Derartige
Konferenzen würden bei richtiger Leitung gegenseitig Auf-
klärung und Belehrung schaffen und für die einheitliche
Durchführung der Prüfungen mehr praktische Erfolge
zeitigen als die längsten Regulative. Als Gegenstand der
Besprechungen kämen hier vor allem die Notenerteilung
und die Erteilung allfälliger kantonaler Diplome in Frage.
Diese Konferenzen böten auch die beste Gelegenheit, die

Arbeiten der Berufsverbände zu besprechen und die Prü-
fungsprogramme der Berufsverbände in den Kantonen

zur Einführung zu bringen. Es ließe sich sehr wohl
denken, daß der Vertreter eines Beruftverbandes über
die Prüfungen referieren würde, wobei dann aus Rede
und Gegenrede sich wohl das Zweckmäßige und Mögliche
herausschälen wücde.

Wir bekämen mit dieser Regelung die richtige Zusam-
menarbeit zwischen Lehrlingsprüfungskommisfion, kanto-
naler Amtsstelle und Berussoerband. Ein größerer Teil
der im eidgenössischen Gesetzesentwurf über die Berufs-
bilduW «enthaltenen Fortschncke würde sich auf diese

Weise bereits verwirklichen lassen und wäre damit dem

eidgenössischen Gesetz eine wertvolle Vorarbeit geleistet.
5 Wir hoffen, daß unsere Anregungen zuständigen Ortes

Beachtung finden und, soweit dies möglich ist, auch der

Verwirklichung entgegengeführt werden.
St. Gallen, im Januar 1926.

Die Geschäftsstelle der kantonalen Gewerbeverbände
St. Gallen-Appenzell.

Äcr die WMmersdWngilWUg tu Meile»
entnehmen wir der „Zürichsee-Ztg." folgende Mitteilungen:

Gemeindepräsident Oberstlt. E. Gubelmann konnte
eine stattliche interkommunale, namentlich von Behörde-

Mitgliedern gut besuchte Versammlung begrüßen. Er
wies in seinem Eröffnungswort auf den bemerkenswerten
Stimmungsumschwung hin, der sich hinsichtlich der Was-
serbeschaffung in der Öffentlichkeit deutlich kundgegeben
habe nach der Richtung, daß wenigstens die absolut ab-
lehnenden Urteile gegenüber dem Seewaffer im Ver-
schwinden begriffen sind und man der sachlichen Beleh-
rung zugänglich geworden ist. Diese letztere vertiefte in
ausgezeichneter Weise der Referent, Direktor Peter
vom Wasserwerk der Stadt Zürich, der in einem sou-
veränen Vortrag und mit vollkommener Objektivität die

Frage der Wafferbeschaffung für die obern Gemeinden
des rechten Seeufers erörterte und dabei zu Schlüssen
kam, die wohl jedem Zuhörer als die Gegebenen erschienen.
Sie gehen dahin:

Nach Untersuchung aller Möglichkeiten der Wasser-
beschaffung und genauer Abwägung aller rechnerischer
Faktoren resultiert für Uetikon-Meilen, daß Trtnkwasser
aus dem See in einwandfreier Weise und zum billigsten
Preis beschafft werden kann. Man muß nur verstehen,
das aus dem Wasser zu machen, was es wirklich geben
kann und dann auch Hand dazu bieten, daß der See
nicht unnötig verunreinigt wird. Die Gemeinden sollen
zweckmäßige Kanalisationen projektieren und die Abwasser
klären, die in den See fließen. Erhalten wir dieses Juwel
gesund, so dient es uns auch als unerschöpfliches Refer-
voir für Trinkwasser!

Der Referent kennzeichnete die Versorgungsverhält-
nisse der Gemeinden von Zürich bis Uznach, erwähnte
die noch vorhandenen Quellengebiete (Säntis, Linth,
Vättis), wobei er im einzelnen zeigte, daß die rechtlichen
Schwierigkeiten des Erwerbes und die Zulei'ungskosten
derartige sind, daß von weiterm Quellwasser Erwerb ab-
strahiert werden muß. Das gleiche gilt von der Fruk-
tifizierung der bedeutenden Grundwafser-Vorkommen
bei Näfels-Ziegelkn ticke, im obern Thurtal und im Glatt-
tal. Die guten Seiten einer Anlage im Werriker Feld
«bei Uster) sind durchaus anzuerkennen, aber Entfernung
und Höhendifferenz bedingen große Ausgaben, abgesehen
davon, daß mit den interessierten Gemeinden Uster, Heg-
nau, Zvllikon u. a. m. erst große rechtliche Auseinander-
setzungen abzuw'ckün wären.

Der See hat den Vorteil der Nähe und der Uner-
schöpft chkeit; durch den Sauerstoff und sein natürliches
Leben «Flora, Fauna) reinigt er sich fortwährend selbst,
desgleichen durch die ständige Bewegung des Waffers.
Was an Unreinem bleibt, wird entfernt durch den Filter,
Ozoiibehandlung (Sauerstoff) oder, was das einfachste
ist und sich immer mehr durchsetzt, leichte Chlorierung.
Ja amerikanischen Stäotm ist diese Methode sehr ver-
breitet und man hat mit ihr die Erfahrung gemacht, daß
sie bestehende Typhus-Epidemien fast augenblicklich zum
Süllstand brachte.

Wie sollen Meilen und Uetikon ihren Mehrwasser-
bedarf decken? Der Referent hatte die Aufgabe, für Meilen
ein Quantum von 1900 im Tag vorzusehen, für
Uetikon 500 Würden die Gemeinden ein gemein-
fames Seewasser-Pumpwerk erstellen, hätte man es in
Dollikon vorzusehen, 300 m vom Ufer, mit Schnellftlter-
anlage nach amerikanischem Typus. Für beide Gemeinden
wären aber besondere Pumpengruppen zu errichten. Das
gemeinsame Projekt wäre wohl ausführbar, böte aber
keine besondern wirtschaftlichen Vorteile. Der Kubikmeter
Wasser (1000 L ter) käme auf 17^/z Rappen, wenn
Meilen allein baut, auf 17 Rappen, wenn Uetikon allein
baut (Pumpstelle gegen die Männedorser Grenze hin) auf
16,8 Rappen.

Für Meilen ist eine Pump anlage im Horn gegeben;
man erreicht 30 m Seetiefe mit 300 m Rohrlänge bis
ins Werk, von wo aus das gereinigte Wasser in die
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